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Die Explosion von Blausee-Mitholz
Ein Fachmann über die Gefahren falscher

Munitionslagerung

Mit dem Auffliegen dos gewaltigen 7000-Ton-
nen-Munitionslagcrs in den Felsen des Kandertales
hat sich das weitaus größte Explosionsunglück
unseres Landes ereignet, und unwillkürlich erliebt
sich die Frage, wieso es zu einem derartigen Er-
eignis nach der Katast rophc von Dailly, der bald
daraui folgenden Explosion im Kanton Graubün-
den und, wie mir kürzlich mitgeteilt wurde, der
Explosion eines Zündcrlagors in der Innerschweiz
überhaupt kommen konnte. Waren diese drei Prä-
zedenzfälle nicht Warnung und Drohung genug,
alles zu unternehmen und vorzukehren, um einen
nächsten, vierten Fall zu verhindern! Wurden die
Lehren von Fort Dailly, soweit sie sieh aus den
Gutachten der Expertenkommission ergaben, in der
Zwischenzeit von anderthalb Jahren den verant-
wortlichen Stellen zugeführt und in die Praxis um-
gesetzt

Es liegt nahe, die Felshöhlcncxplosionen von
Dailly und Mitholz auf ähnliche Ursachen zurück-
zuführen, nämlich auf eine direkte oiler indirekte
Zersetzung mUeingelagerten NitroccMiilotenpulyen

indirekt insofern* als der auf meint1 technischen
Betrachtungen antwortende Einsender (,,X. Z. Z."
Nr. 2020 vom 30. Dez. 1917) eine nicht minder
große Gefahr in den JAisemitt öldämpfen ans den
Pulvern erblickt, die sich in nahegelegenem pyro-
technischem Material mit Nitrat- und besonders
Chlorntsätzcn verdichten und über Kontaktsubstan-
zen Brände und Explosionen hervorrufen konnten.
Diese Möglichkeit ist um so ernsthafter in Erwä-
gung zu ziehen, als sich der Einsender als erfahre-
ner und gewiegter Pulverfachmann ausweist und
seinen vielseitigen Ausführungen weiterhin zu ent-
nehmen ist, daß bei der gebotenen Eile und
enormen Mengcnan forderung" die Pulver trotz
Vacuunitroeknung und Wnrmwasserbehandlung

wohl nicht immer genügend von den lösungsmit-
teln (Alkohol und Aether) befreit werden konnten.
Ueberraschend dagegen ist, daß der Verfasser bei
der von mir erwähnten großen Pulverexplosion zu
Thun 1922 eine Selbstzeräetzung des Lagerguts als
Explosionsursache! in Abrede .stellt. Auch ich hatte
mich damals mit diesem Explosionsunglück be-
schäftigt und meine Ansichten in der
Chemiker-Zeitung" vom (>;. Juli 1922, S. 375 bis
378, zusammengefaßt mit dem Hinweis auf eine
Rede des damaligen Vorstehers des Militärdeparte-
ments, Bundesrat Scheurers, der in der Ständerats-
sitzung vom 9. Juni .1922 sagte, daß
weise die Explosion wie in andern Ländern
auf die Hast der Fabrikation von Pulvern und
Sprengstoffen aus der Kriegszeit zurückzuführen
sei". Die Annahme einer Sclbstzersetzung schien
mir vollends durch die Muster bestätigt, dio mir
aus einer chemischen Präpariitensnmmliing ii\ Zü-
rich von den erschrockenen Professoren zur Ver-
nichtung übergeben wurden. Selbst wenn dieses
Nitroceilulosenpulver aus dem ersten Weltkriege
einem andern Bestand als dem in Thun explodier-

ten angehört haben sollte, war doch die bis zur
Schmiere" gediehene Sclbstzersctzung

handgreiflich bewiesen.

Nehmen wir an, es seien im Felsstollen von Mit-
holz größere Bestände, rauchlosen Pulvers mitein-
gelagert gewesen, so erforderte dies gnnz beson-
ders im Hinblick auf die übrige Brisanz- und Zünd-
munition eine, strenge periodische Uobcrwnchung

der betreffenden Magazinräume. Manchen Leser
dürfte es deshalb interessieren, wie die Pulvervor-
rätc in andern Ländern überwacht werden. In
Frankreich z. B, führt der den Munitionsdienst aus-
äbendo Beamte ein Bcstandcsvcrzeichnis, auf wel-
chem Herstellungs- und Uiiiarbcitungsjahr aller
Pulver angegeben ist, die sich in den verschiedenen,
zum Werke gehörigen Plätzen befinden. Jede Orts-
veränderung von Pulvern oder Munition, Ausgabe,
Eingang, Umarbeitung in fertige Munition, Zerstö-
rung oder Vernichtung müssen besonders gemeldet

werden. Tu den Vereinigten Staaten von Amerika
werden die rauchlosen Pulver nach der Einlagerung
fortlaufend alle sechs Monate nach drei verschie-
denen Methoden sorgfältig auf Stabilität geprüft.
Des weitem wird von jeder Lieferung alle drei
Monate eine Probe mit Lackmus gemacht unter Be-
obachtung während sechs Stunden.

Als allgemeine Hegel gilt, daß rauchloses Pulver
getrennt yon Schwarzpulver, Feuerwerkskörpern
und ähnlichen Explosivstoffen aufzubewahren ist,
nicht bloß wegen dar leichtern Entflammbarkeit des
Schwarzpulvers, sondern vor allem wegen seiner
e.xplosioiisauslösendeii Wirkung auf die genannten
Lagerbestände. Für Piilverlager von mehr als zehn
Tonnen ist ein Abstand von 2 km empfehlenswert,
doch kanti Bei unterirdischen Lagern diese Entfer-
nung beträchtlich verringert werden.

Das Lüften der Lager muß mit der größten
Sorgfalt geschehen; im allgemeinen werden die
äußeren Türen der Lüftungsöffnungen nur darin
aufgetan, wenn der Himmel klar Ist, die Luft trok-
ken und ruhig und die Außentemperatur wenig
höher liegt. Das sind einige Vorschriften und
Hinweise, zusammengestellt aus dem Standardwerk:
Die rauchlosen Pulver, von 11. Brunswig, Berlin
und Leipzig 1030, um zu zeigen, welche Sachkennt-
nis schon (Ins Lagern bloßen Pulvers erfordert und
in welchem Maße Unsicherheit und Gefahr zuneh-
men, wenn mit dem Pulver gleichzeitig noch andere
Sprengstoffe in verschiedener Laborierung oder als
fertige Munition gelagert werden, Aus dem genauen
Verzeichnis des Leerbestandes von Mitholz sowie
aus dem Uebor.wncJiUUgsjournal müßte hervorgehen,
inwieweit diese Vorsichtsmaßnahmen nicht bloß
dem Sinn, sondern der Tat nach durchgeführt wor-
den sind.

Dio oft gehörte Meinung, die Lagerung eines
Gesclioss'es mit eingeschraubtem Künder sei ge-
fährlich und deshalb unzulässig, erscheint hier,
wo es sieh in erster Linie um die Lager- und nicht
um die Transportsicherheit handelt, von neben-
sächlicher Bedeutung. Wenn fertige Gcschoß-

munition im Manöver und im Kriege nachgeführt
und ohne Unfall einmagaziniert werden kann, so
läßt sie sich auch ebenso sicher wieder hinaiis-
briiigen. Entscheidend ist nur, ob der Zünder lager-
beständig und auch in schlechter Luft explosions-
sicher bleibe. Diese Frage ist zu bejahen, obschon
«ich Knallquccksilbir und Bleiazid in feuchter
Luft an den messingenen Kapselwänden zwar zer-
setzen, aber nie den üetonationspunkt erreichen
können; solche Granaten verraten sich möglicher-
weise im Geschütz als Rohrkrepierer. Jedenfalls
muß das in der Innerschweiz aufgeflogene Zünder-
lagcr entweder andere Sätze enthalten haben oder
äußerer Einwirkung erlegen sein.

Eine ernste, früher nicht gekannte Gefahr
bilden die heutigen pyrotechnischen Sätze mit
Nitraten, Chloraten, Perchloraten und Super-
oxyden, wie sie z. B. in den Leuchtspursätzen vor-
kommen. Es sei nur an die Explosion des Hand-
grannienlagers am Hotscc bei Luzern 1917 erinnert,
wo ein unreiner Chlnratsatz zur Selbstentzündung

und damit zur Detonation führte. Derartige
Munition in ein Mammutlager wie das von Mit-
holz zu bringen, wäre unverzeihlich; ebenso unbe-
greiflich erschiene die Aufstapelung alter prismati-
scher SchicßtCoUpreßlcSrper, die infolge Selbst-
zersetzung mehrerenorts schon zu Bränden geführt
haben. Aehnliche Bedenken gelten für die neuesten
Raketentreibsätze aus Xitroglyecrinpulvcr, zumal
bis jetzt Erfahrungen über die Haltbarkeit fehlen.
Alle diese Treib- und Sprengmittel, gleichgültig
ob frei oder einlaboriert, bilden einen Faktor der
Unsicherheit, der ein Zusammenlagern mit stabiler
Munition ausschließt.

Zu den stabilen, nicht selbstentzündlichen,
explosionssicheren Munitionsarten dürfen beispiels-

weise gezählt weiden: Bruuwxgeschosse mit. Trotyl-
und Peiitrylfüllungen samt deren Kopf-( Aufschlag)-
ziinder, Minenwerfer und Fliegerbomben, geladen

mit Trotyl oder Amatolen (Gemischen von Trotyl
mit Ammonsalpeter), Handgranaten mit Trotyl-
oder Amntolfüllung einschließlich Zünder sowie die
in Paraffinpapicr eingeschlagenen Trotylprcß-
körper für militärische Sprengzwecke der Genie-
truppen. Derartige Munition mit unsicherer zu-
sammen zu lagern bedeutet ein Risiko, das kein
Militärfachmann selbst unter dem Zugeständnis
häufigerer Kontrolle auf sich nehmen wird.

Sollten wider aller Erwartung ungeachtet

des lauten Mahnrufs vom Rhonetal her im 7000-
Tonnen-Lager von Mitholz die verschiedensten
Munitionsarten verstaut gewesen sein, dann konnte
an Hand der einzelnen Posten, die im Laufe der
letzten Jahrzehnte bereits anderswo zu Bränden
und Explosionen geführt haben, mit statistischer
Wahrscheinlichkeit auf die Ursache dieser ver-
heerenden Explosion geschlossen werden. Jedenfalls
bildet ein vollständiges, unter Angabe von Herkunft
und Datum wie auch nach Menge und Verpackung
Spezifiziertes Lngcrinvcntar die erste und unerläß-
liche. Grundlage für dio eingeleitete Untersuchung.

Es darf wohl erwartet werden, daß man aus
diesem katastrophalen, das ganze l*nnd treffenden
Unglücksschlag ungesäumt d'" Konsequenzen für
dio übrigen Munitionslager ziehe und die Ocficnt-
lichkeit, nach Abklärung der technischen Fragen

durch dio Expertenkommission, über den Sachver-
halt unterrichte. Dfi A<; stettbacher

Militärpflichtersatz
(Aus dem Bundesgericht)

Lausanne, 3. Jan. Wp. Ein Wehrmann, der
auf Grund von Art. 17 der Militärorganisation in-
folge der Verurteilung wegen eines schweren
Deliktes von der Erfüllung der Dienstpflicht aiis-
geschlosseh wurde und daher nun Militärpflicht-
ersatz zu leisten hatte, erklärte für die Jahre
1942/44, er besitze kein Vermögen und könne
wegen seiner Arbeitsunfähigkeit kein Einkommen
erzielen. Als es sich herausstellte, daß seine Frau
eine Anstellung hatte, wurde ihr Verdienst der
Jahre 1043 und 1944 für die Bemessung des Zu-
schlages zur Personaltaxe de« Militärpflichtersatzes
in Rechnung gestellt. Die Steuerkommission des
Kantons Baselstadt wies einen dagegen eingereich-

ten Rekurs ab.
Der Ehemann verlangte in einer Verwaltungs-

gericht sbeschwcrde die Aulhebung dieser Ein-
schätzung mit der Begründung, der Erwerb seiner
Krau illis selbständiger Arbeit sei Sondergut. Er
seller sei nicht ersatzpflichtig, und seine Frau
weigere sich mit Recht, die Militürpflichtersatz-
steuer aus ihrem Arbeitsverdienst zu zahlen, da sie
ohnehin ihren Ehemann freiwillig unterstütze.
Das Bundesgericht (verwaltungsrechtliche Kam-
mer) hat. diese Beschwerde durch Entscheid vom
10. Oktober mit folgender Begründung abgewiesen.

Ersatzpflichtig ist nur der Ehemann selber.
Nach Art. .'!, Abs. 1, des Bundesgesetzes über den
Militärpflichtersatz besteht dieser in einer Persn-
nnltaxe von G Fr. und einem dem Vermögen und
dem Einkommen entsprechenden Zuschlag. Unter
dem Einkommen wird nach Art. 5 B der Arbeits-
erwerb verslanden, ferner Erwerb von leib-
renten, Pensionen und ähnlichen Nuttungen", Zu
diesen Nutzungen gehören auch die dem Kliemann
auf Grund des ehelichen Güterrechts zustehenden
Ansprüche. Die Vollziehungsverordnung von 1034
führt dies näher aus: Einkommen im Sinne von
Art. f>; B des Oeset/es sind auch unter dem
C'iülerslande der Güterverbindung gemäß Art 10."),

Alis. 3, des Schweizerischen Zivilgesetzbuches ins
Eigentum des Ehemanns übergehenden Einkünfte
der Ehefrau und natürlichen Früchte des Frauen-
gutes" (Art. 41, Ziffer 5a der Verordnung). Die-
sen Einkünften ist der Beitrag gleichgestellt, den
die Ehefrau uns dem Ertrag selbständiger Arbeit
an die ehelichen Lasten leistet, soweit er 1000 Fr.
übersteigt (Art. 41, Ziff. 6d der Verordnung).

Diese Ordnung des Militärpflichtersatzes steht
auch in Ucbercinstitnmung mit den Bestimmungen
des Zivilgesetzes über das Sondergut, Zwar ver-pflichtet Art. KIO, Abs. 2, den Kliemann, für den
Unterhalt von Weib und Kind in gebührender
Weise Sorge zu tragen, und Art. 191, Ziff. 3, be-
zeichnet den Erwerb der Frau aus selbständiger
Arbeit als Sondergut. Allein Art. 192 bestimmt:Sondergut steht... namentlich mit Hinsicht
auf die Pflicht der Ehefrau] zur Tragung der
Laoten der Ehe einen Beitrag zu leisten, unter den

Berghilfe

Es trar früher ein mühseliges, gefahrvolles Werk, die Stämme aus drm Bergwald durch den Krachen
herabzuholen. Ein wahrer Segen ist nun diese Transportseilbahn, die einem licrglcr und dem ganten

Dorf die harte Arbeit erleichtert. Die Berghilfe unterstützt ausschließlich Werke, welche der Gemein-

schaft eines Dorfes oder einer ganzen Talschaft dienen und damit Möglichkeiten zur Selbsthilfe und
zur Selbstversorgung schaffen. Wo die Berghilfe anpackt, geschieht etwas in ihrem Sinn. Berghilfe-

Sammlung 1018: Postcheckkonto VI II J~il3 Zürich.

Regeln der Gütertrennung. Die Ehefrau hat
ihren Arbeitserwerb, soweit erforderlich, für die
Bedürfnisse des Haushaltes zu verwenden." Im
Abschnitt über die Gütertrennung bestimmt
Art. 240, Abs. 1: Ehemann kann verlangen,
daß ihm die Ehefrau zur Tragung der ehelichen
Lasten einen angemessenen Beitrag leiste." Die
Beschwerde beruft sich daher zu Unrecht auf Be-
stimmungen des Ehegüterrechts. Im vorliegenden
Falle handelt es sich um Sondergut, das dio Ehe-
frau als Beitrag an die ehelichen leisten verwendet
hat.

Zur Wehrsteuer
Ein Ersatzvorschlag des aargauischen

Finanzdirektor»
A.T. Schon seit einiger Zeit war in eingeweih-

ten Kreisen unter der Bezeichnung
Bachmann" ein Ersatzvorschlag des aargauischen
Finanzdirektors für die Wehrsteuer bekannt, nach
Welchem an Stelle einer subjektiven direkten Bun-
dessteuer eine proportionale Quellensteuer vom
Erwerbseinkommen von Ity-j Prozent zugunsten des
Bundes erhoben werden soll. Der durch seine Ein-
fachheit, bestechende Gedanke hat jedoch wegrn der
einseitigen Verteilung auf den Erwerb und wegen
seiner mangelnden Rücksichtnahme auf die sozia-
len Verhältnisse bisher wenig Anklang gefunden.

Um diesen Bedenken Rechnung zu tragen, hat
Dr.E.Uadnnaun nunmehr sein ursprüngliches Pro-
jekt verschiedenen Aendernngen unterzogen. In
seiner jetzigen Komi, wie er es an einer jüngsten
Versammlung der aargauischen Freisinnigen prä-
sentierte, weist es folgende Merkmale auf:
Hauptsteuer bildet eine Steuer auf dem Erwerlw-
cinkommcn, die mit den Beitrügen für die A. H. V.
bezogen werden könnte. Diese Abgabe soll er-
gänzt werden entweder durch eine zusätzliche
Quellensteuer auf dem Vermögensertrag, verwirk-
licht durch Erhöhung und Ausdehnung der Cou-
ponssteuer auf alle verrechnungssteuerpflichtigen
Wertpapiere, oder durch das Abtauscliprojekt der
Konservativen Volkspartei. Um den Vorschlag
auch in sozialer Beziehung zu verbessern, sieht das
neueste Projekt eine progressiv gestaltete Er-
weibseinkomiiicnslx'steuerung mit beispielsweise
zehn Steuerklassen von 1 bis 10 Prozent vor, was
auf Grund der A. II. V. -Ausweise wenigstens für
dio Unselbständigerwerbenden ohne besondere
Taxation inöy'ich wäre. Auch soll dabei eine
steuerliche Freigrenze berücksichtigt und die Mög-
lichkeiten, die Steuerlast nach Zivilstand und
Kinderzahl der Pflichtigen abzustufen, geprüft
werden.

Als besonderer Vorteil dieser Regelung gegen-
über der Wehrsteuer wird von seinen Urhebern
geltend gemacht, daß die kantonale Steuersouve-
ränität auf dem Gebiet der direkten Steuer ge-
wahrt bleibe. Auch hoffen die Initianten, daß auf
diese Weise die Stellerformalitäten gegenüber demjetzigen Zustand vereinfacht werden können. Im
Verhältnis zum Projekt, der Konservativen wird
ferner wenigstens sofern die erste Alternative
der Ergänzungssteuer gewählt wird als Vorteil
genannt, daß da.s Deckungsproblem des Bundes
nicht einfach den Kantonen überbürdet und eine
Totalrevision der kantonalen Steuertarife erspart
blcilien würde. Der revidierte Vorschlag scheint
uns einer eingehenderen Prüfung Wert zu sein,
wenn schon zum vornherein darauf aufmerksam
gemacht werden muß, daß damit der steuerliche
Dualismus zwischen Bund und Kantonen auf! Er-
werb und Vermögen nicht beseitigt, werden kann
und daß die Vorteile dieser Regelung gegenüber
der jetzigen Wehrsteuer mehr formaler als mate-
rieller Art sein würden.

Kleine Mitteilungen
Internationaler Kindornothilfsfonds. ag.(Anetn)

Der Direktor des Internationalen Kindernothilfs-
l'onds, Maurice Pate, gab bekannt, daß dem Fonds
während des Monats Dezeml>;er 1947 Beiträge
im Werte von .18 0.12 000 Dollar zugegangen seien,
diiriinder 2000 Dollar von Luxemburg und 108 000
Dollar von der Schweiz.

Schlechten Fangjahr der Bodenseefischen ag
Die schweizerischen Berufsfischer des Untersees
haben während der Gangfiäch-I^aiehzcit nur rund
4000 kg Gangfische gefangen, nicht einmal die
Hälfte eines normalen Fangjahres. In die Flieh*
brutanstalt Ermatingen wurden rund neun Millio-
nen Fischeier eingeliefert. Ebenso schlecht waren
auch dio Blaufclchenfänge im obern Bodensee.

LOKALES
Potenzierte Vergeßlichkeit

qh Es wird je länger desto ärger mit der Ver-
gSßlichkeit d er BdhUpMiapiere, Was sie in die
Züge schleppen, das sind sie auch imstande liegen,

stehen und bangen zu lassen. Schuld daran mag
jedenfalls nicht, zuletzt da^s

hastige Tempo unserer
Zeit sein. Was Wunder, daß Schirme, Koffern,
Skistöcke, Rucksäcke, Herren- und Damenhüte,
Mappen, Kuchcnpakctc, Geldbeutel, Handschuhe,
Brillen, Gebetbiichlein und Säuglinge im Steck-
kissen diese Hetze nicht mitzumachen vermögen.

Besonders hoch gingen die Wellen der Vergeßlich-

keit über die Festtage melden die freundlichen
Beamten im Fundliureau doa Hauptbahnhofes, In
den Zügen mit Endstation Zürich allein blieben
täglich 120 bis 140 Gegenstände liegen. Mancher,
der nach etwas Verlorenem fahndet, weiß nicht
einmal r.u sagen, wo ihm das Vermißte abhanden
kam, ob im Zu'.«, im Wartsaal, in der Telcphon-
kabiiic, in der Toilette oder auf dem Perron. Da
wird denn im Fuiidbureau mit Hilfe des Beamten
dio Reiso nochmals in Gedanken unternommen.

ich wollte mich noch schnell wägen und
schnalltet deshalb den schweren Rucksack los um
dann Hals über Kopf auf den Zug zu hasten"
vermag sich ein Skifahrer beim plötzlich

zu erinnern und schmunzelt, wie. ihm der Beamte
den in der Skiliütto so arg Vermißten übergeben

kann.
Der Ehrlichkeit unserer Bevölkerung stellt es

ein gutes Zeugnis aus, daß ungefähr 9(1 Prozent
aller liegengebliebenen Gegenstände auf das Fund-
bureau gelangen. Gewaltige Umtriebe, gehen auf
das Konto der Vcrwechslungsscuche. Handkoffern
und Skis, die sich wie ein Ei «lein andern gleichen,

wanderten zu Dutzenden in fremde Hände. Auch
das ausländische Reisepublikum beteiligt sich an
diesem Verwechslungsspiel und an der allgemeinen
Vergeßlichkeit. Massige Koffern und kokette
Suite-cases blieben mitunter einsam eine ganze

Nacht auf dem Perron stehen. Der Dienst sei nicht
immer leicht, berichten die Beamten, weil die

oft nervös und völlig kopflos ins
Fuiidbureau stürme. Verlierer und Verliererinnen
von Portemonnaies mit beträchtlichem Inhalt gelte

es zu beruhigen und zu trösten. Wie leichtsinnig zu-
weilen mit Geld umgegangen wird, illustriert der
Fall einer Passagierin; sie belegte einen Platz mit
einem Briefumschlag, worin sich eine Hundert-
frankennote befand, vcrgrß dieses wertvolle Depot

und bestieg einen andern Zug. Auch zum Schmun-
zeln gibt es für die Beamten manchmal Gelegenheit.

Sin wissen, wa.s zaghaft, mit der Hand vor dem
Mund eintretende Verlierer vermissen, noch bevor
sifl ein Wort sagen: die Zahnprothese. Diese dis-
kreten Verlustgegenständc können ihren Besitzern
meist wieder übergeben werden. An der Vergeßlich-

keit beteiligen .sieh die Vertreter beider Geschlechter
so ziemlich zu gleichen Teilen. Das beweisen die in
rauhen Mengen aufgestapelten Schirme, die vielen
Hüte, mit und ohne Federzier und die Aktenmappen
und Handtaschen.

Der Gaskalendor. fe Auf die großzügige Förde-
rung, die unsere Stadt allen Künsten angedeihen
läßt, dürfen, ja müssen wir stolz sein. Um so ver-
wunderlicher ist die blamable Ausstattung, die das
Städtische (Ja.swerk dem dieser Tage an dio gas-
verbrauchenden Haushaltungen verteilten Abreiß-
kalender für 1948 hat angedeihen lassen. Der newj
Kalender ist eher noch häßlicher als sein Vor-
gänger. Das scheußliche Titelbild ist fast noch der
erträglichste von den rund dreißig Helgen, mit
denen unsere Hausfrauen hier beglückt werden.
Der selber seheint nicht gewagt zn
haben, seinen Namen zu nennen, Dieser dilettan-
tische Gaskalender ist nicht nur eine Schande für
unsere Stadt, deren graphisches Gewerbe mit Hecht
Weltruf genießt, er ixt zugleich volkserzieherisch
unverantwortlich durch die verlogene Talmi-
Eleganz der dargestellten Zicrpüppehen-Haus-
frauen mit ihren knallig bemalten Lippen und
den zu spitzigen Krallen ausgewachsenen lackier-
ten Fingernägeln.

Verkehrsunfall. A An der Albisstraße, hei derEinmündung der Lettenholzstraße (Kreis 2). Hof
am Freitagabend eine Frau, die wegen eines Telc-
phonanrufs in einer benachbarten Wirtschaft eiligst
die Straße überqueren wollte, in ein in müßigem
Tempo stadteinwärts fahrendes Personenauto. DieFußgängerin erlitt, obgleich der linker sein Fahr-
zeug sofort bremsen konnte, schwere Verletzungen.




